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 Veröffentlicht am 27.02.1995

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z5 F2

ZPO §503 E4c4

Rechtssatz

Es ist zwar im Rahmen der Beweiswürdigung zulässig, Erfahrungssätze zur Tatsachenfeststellung heranzuziehen, doch

darf nicht von geschätzten Durchschnittswerten ausgegangen werden, wenn nicht feststeht, ob ein Sachverhalt

vorliegt, der eine solche Durchschnittsbetrachtung überhaupt rechtfertigt.
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